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EMANUEL JOHN, 
Hochschule für Polizei 
und öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen.

Menschenrechte in Einsätzen 
mit psychisch beeinträchtigten 
Menschen
Zwischen Sicherheitsproblemen und Recht  
auf Unterstützung

Der polizeiliche Umgang mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen erhält 
zunehmend Aufmerksamkeit, insbesondere nach medial präsenten Vorfällen. So 
wurde nach einem tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund das Konzept „Kompetenzen 
im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen (MepAs)“ in der 
Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt. Auch widmet sich die polizeiwis-
senschaftliche Forschung dem Thema vermehrt, was sich in verschiedenen Analysen 
und Konzepten für das polizeiliche Vorgehen äußert. Gemeinsam ist diesen eine 
Fokussierung sicherer Einsatzbewältigung durch Symptomkenntnisse und verbesserte 
Kommunikation. Es fehlt jedoch eine Bezugnahme auf die UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK). Diese fordert die Anerkennung von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen als Rechtssubjekte und die Unterstützung von deren Rechtsfähig-
keit. Dieser Beitrag analysiert vorliegende Konzepte kritisch und argumentiert, dass 
eine Berufsethik der Sorge in die Polizeiarbeit integriert werden muss, um Polizei
einsätze mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen konform mit der UN-BRK 
zu gestalten.

1.	EINLEITUNG
Viele Menschen haben wenige Begeg-
nungen mit Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen. Sie wissen lediglich 
aus den Medien von steigenden Zahlen 
und denken vielleicht mit einer gewissen 
Furcht an eine mögliche Demenz bei sich 
oder Angehörigen im Alter. Andere sind 
selbst oder als Angehörige betroffen. Sie 
haben intensive Eindrücke davon, wie sich 
das Leben durch eine solche Beeinträchti-
gung verändern kann, kennen damit ver-
bundene Leiden und Bedürfnisse.1 Zwi-
schen Nichtbetroffenen und Betroffenen 
gibt es noch eine dritte Gruppe, für die 
weder die Distanz noch die persönliche 
Nähe allein prägend ist: All diejenigen, die 

bei der Ausübung ihres Berufs im direkten 
Kontakt mit Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen stehen. Hierbei mag 
man zuerst an in der Psychiatrie Arbei-
tende und professionell Pflegende denken. 
Ebenso gehören aber auch Polizistinnen 
und Polizisten zu denjenigen, die bei der 
Ausübung ihres Berufs mit Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen häufig 
umgehen müssen (vgl. Lorey/Fegert 2021).

Überlegungen zum Umgang mit Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigun
gen, also etwa Menschen, die durch Schi
zophrenie, schwere Depressionen oder 
Demenz betroffen sind, kreisen jedoch 
bisher zumeist um Pflegeberufe und die 
Psychiatrie als Institution (vgl. Zinkler 
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et al. 2019; Scholten/Haberstroh 2024). 
Problematisiert werden dabei vor allem 
Paternalismus und Zwang, gerade auf-
grund der Abhängigkeit der Betroffenen 
von Pflegenden (vgl. Deutscher Ethikrat 
2018). Besteht doch eine zentrale Forde-
rung des „Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen“ (UN 2006; im Fol-
genden UN-BRK als übliche deutschspra-
chige Abkürzung für UN-Behinderten-
rechtskonvention) darin, auch Menschen 
mit Beeinträchtigungen in ihrer Würde 
und Selbstbestimmtheit anzuerkennen 
und zu unterstützen, statt sie bloß im Sin-
ne der Wohltätigkeit zu behüten und zu 
verwahren oder gar zu entwürdigen (vgl. 
Bielefeldt 2009; Degener 2015). Widmet 
man sich im Lichte dieser Forderung der 
Polizeiarbeit, zeigt sich eine weitere Pro-
blemkonstellation: Die Anerkennung und 
Unterstützung der Freiheit und Selbstbe-
stimmtheit von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen müssen mit dem poli-
zeilichen Fokus auf Regelkonformität und 
Eigensicherung sowie den oft nur kurz
zeitigen Begegnungen im Rahmen effi-
zienter polizeilicher Einsatzbearbeitung 
vereinbar sein.

Zwar wird auch ein Bedarf gesehen, 
das polizeiliche Vorgehen bei Einsätzen 
mit psychisch beeinträchtigten Menschen 
zu verbessern. Dies hat nicht zuletzt mit 
medial Aufmerksamkeit erregenden Ein-
sätzen, bei denen Menschen zu Tode ge-
kommen sind, zu tun. In Reaktion auf den 
durch einen Polizeischuss umgekommenen 
Mohammed Dramé in Dortmund wurde 
so in der Polizei des Landes Nordrhein-
Westfalen das Konzept „Kompetenzen 
im Umgang mit Menschen in psychischen 
Ausnahmesituationen (MepAs)“ (vgl. Mi-
nisterium des Innern Nordrhein-Westfalen 
2023) entwickelt. Auch richtet sich die 
Aufmerksamkeit auf Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen, insofern sie 

eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
sein können, insbesondere vor dem Hinter-
grund von Anschlägen und Amokfahrten 
mit Toten, wie 2020 in Trier und Münster 
(vgl. Polizei NRW 2025). Jedoch finden 
sich im Unterschied zu Empfehlungen für 
andere Berufsfelder, die mit psychisch be-
einträchtigen Menschen zu tun haben, in 
den polizeilichen keine Verweise auf die 
UN-BRK.2 Die folgenden Ausführungen 
sollen zur Schließung dieser Lücke einen 
Beitrag liefern. Zunächst werden die vor-
liegenden Konzepte zur Verbesserung des 
polizeilichen Umgangs mit Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen kritisch 
analysiert (2). Sodann werden ausgehend 
von den Forderungen in Artikel 12 der 
UN-BRK, alle Menschen als Rechtssub-
jekt und als rechtsfähig anzuerkennen, 
besondere Anforderungen an den Umgang 
mit Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen herausgestellt (3). In Bezug 
darauf wird argumentiert, dass in die Poli
zeiarbeit eine Berufsethik der Sorge inte-
griert werden sollte, um bei Einsätzen mit 
Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen den Forderungen der UN-BRK 
gerecht zu werden (4).

2.	AKTUELLE ANALYSEN UND 
KONZEPTE

2.1 Das Konzept „Kompetenzen im 
Umgang mit Menschen in psychischen 
Ausnahmesituationen (MepAs)“
Fälle in Übereinstimmung mit Gesetzen 
und Rechten zu bearbeiten, ist ein wesent-
liches Merkmal staatlicher Herrschaft im 
demokratischen Rechtsstaat (vgl. Seibel 
2016, 132–141). Besonders in der Polizei-
arbeit, deren Ziel allgemein in der Abwehr 
von Gefahren und der Verfolgung von 
Straftaten besteht, wird eine besondere 
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität ver-
langt, um Arbeitsaufträge auf diese Weise 
zu erledigen (vgl. Lipsky 1980). Denn für 
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Polizistinnen und Polizisten sind Einsatz-
situationen oft wenig vorhersehbar und 
konfliktreich. Einsätze mit Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen können 
demnach so betrachtet werden, dass sie 
mit besonderen situativen Anforderungen 
verbunden sind. Nach diesem Verständnis 
der Ausübung staatlicher Herrschaft be-
darf es also speziellen Wissens und beson-
derer Fähigkeiten, damit Polizistinnen und 
Polizisten auch solche Einsätze situations-
angepasst und flexibel gemäß rechtlicher 
Vorgaben und Dienstvorschriften bewälti-
gen können.

Zur Bestimmung von Wissen und Fähig
keiten, mit denen Polizistinnen und Poli-
zisten Einsätze mit Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen gut bewältigen 
können sollen, liegen verschiedene Vor-
schläge vor, als wissenschaftliche Beiträge 
und als ministerielle Konzepte, die auf 
eine direkte Umsetzung in der Polizeiar-
beit abzielen. Durch das Ministerium des 
Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
wurde im Jahr 2023 das Konzeptpapier 
„Kompetenzen im Umgang mit Menschen 
in psychischen Ausnahmesituationen 
(MepAs)“3 (vgl. Ministerium des Innern 
Nordrhein-Westfalen 2023) erarbeitet. Es 
ging aus der Aufarbeitung eines Polizeiein
satzes in Dortmund im August 2022 hervor, 
bei dem ein jugendlicher Flüchtling, der 
psychisch beeinträchtigt war und suizidale 
Absichten mit einem Messer zeigte, durch 
einen Polizeischuss getötet wurde. Die ihn 
betreuenden Sozialarbeitenden hatten die 
Polizei aufgrund einer konkreten Selbstge-
fährdung hinzugerufen, jedoch führte ver-
fehlte polizeiliche Kommunikation, auch 
aufgrund sprachlicher Barrieren, zu einer 
Eskalation der Situation. In der Folge gab 
einer der am Einsatz beteiligten Polizisten 
einen Schuss ab, der zum Tod des jungen 
Flüchtlings führte. Das Konzeptpapier 
setzt nicht erst bei der Bewertung des Ein-
satzes der Schusswaffe an, der der Eigen-

sicherung dienen sollte.4 Es greift darüber 
hinaus die verfehlte Kommunikation im 
Vorfeld auf, die die Situation erst eska-
lieren ließ. Das Ziel bestehe daher darin, 
„Optimierungsmaßnahmen“ (ebd., 2) für 
die Polizeiarbeit zu liefern. Denn Einsatz-
kräfte müssten in verschiedenen „Not- und 
Ausnahmesituationen“ in kürzester Zeit 
mit unsicherer Informationslage „recht-
mäßig und taktisch zielgerichtet“ (ebd., 1) 
reagieren können.

Eine zentrale Maßnahme im Konzept
papier ist die Verdoppelung des jährlich 
von allen Polizeibeamtinnen und -beamten 
des Landes Nordrhein-Westfalen zu absol-
vierenden Situationstrainings von zwei 
auf vier Tage. Ein Tag davon soll hilflose 
Personen und Suizidenten thematisieren 
(vgl. ebd., 4), also Einsatzanlässe, die oft 
mit psychischen Beeinträchtigungen im 
Zusammenhang stehen. Ziel sei dabei die 
Verbesserung angepasster Kommunika-
tion und deeskalierenden Verhaltens im 
Umgang mit Menschen in psychischen 
Ausnahmesituationen (vgl. ebd., 5). Er-
reicht werden soll dies des Weiteren durch 
einen Podcast, in dem Fälle und beispiel-
haftes Vorgehen vorgestellt werden, was 
Unsicherheit reduzieren und „Selbstwirk-
samkeitserwartung“ (ebd., 5) erhöhen sol-
le. Zudem werden Führungskräfte in der 
Kommunikationsführung geschult, durch 
Verbesserung des Verstehens der Emoti-
onen, Erkennens von Bedürfnissen und 
Wissens über mögliches Verhalten von 
Menschen in psychischen Ausnahmesitu-
ationen (vgl. ebd., 7). Auch die Bedeutung 
des Umgangs mit Kommunikationsbarri-
eren bei fremdsprachigen Personen wird 
betont (vgl. ebd., 8f).

Es stellt sich die Frage, welche allgemei
neren polizeilichen Ziele durch diese Vor-
schläge erreicht werden sollen. Laut Kon-
zeptpapier werden Rechtmäßigkeit und 
taktische Zielgerichtetheit der Polizeiarbeit 
allgemein vorausgesetzt (vgl. ebd., 1). Was 
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das genau bedeutet, wird jedoch nicht 
weiter erläutert. In den Ausführungen 
werden dann auch keine rechtlichen Fra-
gen bezüglich des Umgangs mit Menschen 
in psychischen Ausnahmesituationen auf-
gegriffen. Das Konzeptpapier fokussiert 
allein Kompetenzen für den situations
bezogenen Umgang mit Menschen in psy-
chischen Ausnahmesituationen auf der 
Ebene von Einsatztaktik und Kommu
nikation. Geht man davon aus, dass recht-
liche Normen und Vorschriften für alle 
gleich sind und nur das Vorgehen in spe-
ziellen Fällen angepasst werden muss, 
scheint weiteres, auf den ersten Blick, 
auch nicht nötig zu sein. Vor dem Hin-
tergrund des Falls, der die Formulierung 
des Konzeptpapiers veranlasst hat, wäre 
jedoch zu betonen, dass die Erweiterung 
der polizeilichen Kompetenzen auch die 
Sicherheit der Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen erhöhen sollte. Das 
heißt, deren Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit sowie auch Ent-
scheidungs- und Bewegungsfreiheit sind 
zu schützen. Ob und inwiefern die Rechte 
von Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen beziehungsweise in psychi
schen Ausnahmesituationen besonders 
gefährdet sein können, wird jedoch nicht 
thematisiert. Das Konzeptpapier verbleibt 
in der Perspektive der Polizistinnen und 
Polizisten, die Einsätze sicher und wirk-
sam bewältigen sollen.

2.2 Sicherheit im Umgang mit Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen
Aktuelle wissenschaftliche Analysen und 
daraus abgeleitete Vorschläge für das po-
lizeiliche Einsatztraining bezüglich Men-
schen in „psychischen Ausnahmesituatio-
nen“, psychisch erkrankter oder psychisch 
auffälliger Personen, wie Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen dort ge-
nannt werden, beinhalten hingegen beide 
Perspektiven: die der Sicherheit der Men-

schen mit psychischen Beeinträchtigungen 
und die der Verhaltenssicherheit und 
Eigensicherung von Polizistinnen und 
Polizisten.

Vorschläge, die den Schwerpunkt auf 
Verbesserung von Verhaltenssicherheit 
und Eigensicherung von Polizistinnen und 
Polizisten legen, gehen von folgendem 
Problemverständnis aus: Das Verhalten 
der psychisch beeinträchtigten Personen 
kann nicht richtig eingeschätzt werden, die  
üblichen Formen der einsatzbegleitenden 
Kommunikation führen nicht zum Erfolg 
und oft ungewollt zur Eskalation.  Entspre-
chend werden für das Einsatztraining in 
der Polizei Nordrhein-Westfalen Hinweise 
zur Anpassung der Kommunikation mit 
Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen empfohlen, etwa so zu kommuni-
zieren, dass kein Gefühl der Bedrängnis 
bei diesen entsteht (vgl. Haendschke 2022, 
877). Für eine deeskalierende, kontrollier-
te Einsatzbearbeitung wird vor allem auch 
die Kenntnis von Krankheitssymptomen 
und damit verbundenen Verhaltensweisen 
betont (vgl. Feltes/Alex 2022). Zur Eigen-
sicherung, die der gehobenen Komplexi-
tät der Kommunikationssituationen mit 
Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen gerecht wird, werden zudem die 
Bedeutung der Wahrnehmungssteuerung 
und der gegenseitigen Sicherung hervor-
gehoben (vgl. Haendschke 2022, 879f).

Wird der Schwerpunkt auf die Sicherheit 
der Menschen mit psychischer Beeinträch-
tigung gelegt, werden zumeist ganz ähn-
liche Ergänzungen typischer polizeilicher 
Vorgehensweisen empfohlen (vgl. Feltes/
Alex 2022; Biedermann/Ellrich 2022; 
Wittmann/Groen 2020). Nur sind sie hier 
mit einer Kritik und Mangeldiagnose poli-
zeilichen Vorgehens hinsichtlich negativer 
Auswirkungen auf Betroffene verbunden. 
Diese bestehen zum Beispiel in vermehrten 
Schusswaffeneinsätzen oder vorschneller 
Nutzung des Distanzelektroimpulsgerä-
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tes, auch Taser genannt. Gründe hierfür 
seien eine verfehlte Kommunikation (vgl. 
Jasch 2022) oder vorschnelle Stigmatisie-
rungen von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen als generell gefährlich 
(vgl. Biedermann/Ellrich 2022; Wittmann 
2022). Spezielles Vorgehen sei demnach 
also nötig, damit die körperliche Unver-
sehrtheit von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen nicht durch unverhält-
nismäßige und unangemessene polizeili-
che Maßnahmen gefährdet werde. 

Wenn hier von Schwerpunkten die Rede 
ist, schließt das nicht aus, dass der jeweils 
andere auch berücksichtigt wird. Es ist je-
doch lehrreich beide gegenüberzustellen, 
da so sichtbar wird, inwiefern scheinbar 
gegenüberstehende Motive – Sicherheit 
der Polizistinnen und Polizisten oder 
Schutz der Betroffenen – in einer Forde-
rung aufgehen: Polizeiliches Vorgehen 
soll auch bei besonders herausfordernden 
Einsätzen mit Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen nach bestehenden Re-
geln des Rechtsstaates berechenbar, kon-
trolliert und somit sicher sein – je nach 
Schwerpunkt zum Wohle der Polizistin-
nen und Polizisten oder der Betroffenen. 
Solche Sonderfälle sollen dessen Regeln 
nicht unterbrechen, sondern in diese inte-
griert werden. Die Erhöhung polizeilicher 
Kompetenzen in dem oben beschriebenen 
Sinne soll also erst sicherstellen, dass poli
zeiliches Vorgehen, unabhängig von Be-
einträchtigungen der Personen, in allen 
Situationen kontrolliert abläuft, somit 
Sicherheit und Nachvollziehbarkeit garan-
tiert ist. 

3.	DIE RECHTE VON MENSCHEN 
MIT BEEINTRÄCHTIGUNG

3.1 Die Rechte Betroffener in der 
UN-BRK
Die aufgeführten Analysen und daraus 
abgeleiteten Vorschläge mögen auf viel-

fache Art zu einem reibungsloseren und 
konfliktfreieren Verlauf von Polizeieinsät-
zen mit Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen beitragen, besonders wenn 
diese sich in psychischen Ausnahmesi
tuationen befinden. Somit können sie die 
Wahrscheinlichkeit der Gefährdung von 
Leben und körperlicher Unversehrtheit so-
wohl der Betroffenen als auch der Polizis-
tinnen und Polizisten senken. Doch setzen 
sie ein vermeintlich klares Verständnis 
der für das polizeiliche Vorgehen relevan-
ten Rechtsgüter bei derartigen Einsätzen 
voraus: Sie sind auf den Schutz von Leben 
und körperlicher Unversehrtheit ausge-
richtet. In Anbetracht der Folgen der Es-
kalation von Einsätzen, die wie in dem in 
2.1 geschilderten Fall 2022 in Dortmund 
in Todesfällen bestehen können, liegt die-
se Ausrichtung auch nahe.

Doch dabei wird eine zentrale Anfor
derung an die Ausübung staatlicher Herr-
schaft im demokratischen Rechtsstaat 
übersehen. Und zwar tauchen die Betrof-
fenen nicht als Personen auf, die Rechts-
subjekte sind und ihre Rechte aktiv 
wahrnehmen können. Hinsichtlich des 
Umgangs mit Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen hebt die UN-BRK 
diese Anforderung hervor. 2006 wurde 
sie durch die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen ratifiziert und besitzt 
seit 2008 nach Artikel 59 des deutschen 
Grundgesetzes den Status eines Bundes-
gesetzes. Deren übergreifendes Ziel be-
steht darin, durch Inklusion und Förderung 
von Teilhabe, Menschen mit Behinderung 
ein Leben in Würde zu ermöglichen (vgl. 
Bielefeldt 2009; Wansing 2015). Bei den 
Diskussionen um deren Umsetzung spielt 
Artikel 12, der die gleiche Anerkennung 
aller als Rechtssubjekte und rechtsfähig 
thematisiert, eine entscheidende Rolle. 
Das heißt, auch Menschen mit psychi-
schen oder kognitiven Beeinträchtigungen 
sollen selbstbestimmt Rechte wahrneh-
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men und geltend machen können, also vor 
Gericht, beim Abschluss privatrechtlicher 
Verträge, bei medizinischen Behandlun-
gen, in Betreuungsverhältnissen usw. (vgl. 
UN Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities 2014, § 8; Degener 2015). 
In Absatz 2 von Artikel 13 wird daran an-
schließend auch die Rolle der Polizei bei 
der Ermöglichung des Zugangs zur Justiz 
explizit genannt.

Unterschieden wird in Artikel 12 zwi-
schen dem Recht „überall als Rechtssub-
jekt anerkannt zu werden[.]“ (UN-BRK 
Art. 12 Abs. 1) und der „Anerkennung der 
Rechtsfähigkeit aller Menschen mit Be-
einträchtigung“ (UN-BRK Art. 12 Abs. 2). 
Diese Differenzierung beruht auf der Ein-
sicht, dass das scheinbar Selbstverständ-
liche nicht für alle selbstverständlich ist. 
Und zwar wird dadurch deutlich gemacht, 
dass es nicht selbstverständlich ist, dass 
auch alle die Fähigkeit besitzen, die Rech-
te, die ihnen formal garantiert sind, tat-
sächlich wahrzunehmen. Das heißt, Men-
schen mit psychischen und auch kognitiven 
Beeinträchtigungen mögen zwar formal 
gleiche Rechte haben, sind jedoch unter 
den bestehenden gesellschaftlichen und 
sozialen Bedingungen nicht fähig, diese 
auch wahrzunehmen und zu genießen. Ar-
tikel 12 fordert dagegen die Abschaffung 
der Einschränkung der Rechte von Men-
schen mit Beeinträchtigung. Entscheidend 
ist hierfür, dass aus der Beeinträchtigung 
mentaler Fähigkeiten nicht die Einschrän-
kung der rechtlichen Fähigkeiten (legal 
capacity) folgen darf (vgl. UN Committee 
on the Rights of Persons with Disabilities 
2014, §§ 12–14). Daraus ergibt sich, dass 
auch eingeschränkte mentale Fähigkei-
ten in keinem Fall besondere Zwangsan-
wendungen oder sonstige entwürdigende 
und entrechtende Praktiken rechtfertigen 
können. Stattdessen sollen gesellschaftli-
che und soziale Bedingungen solidarisch 
gestaltet werden, damit Menschen trotz 

Beeinträchtigung ihre Rechte auch aktiv 
wahrnehmen können; beispielsweise um 
mit Unterstützung und Assistenz selbst-
bestimmt entscheiden, letztendlich leben 
zu können (vgl. UN-BRK Art. 12 Abs. 
3; Graumann 2011). Die Umsetzung die-
ser Forderung wird für selbstbestimmte 
Entscheidungen durch Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen darüber, ob 
sie sich einer medizinischen Behandlung 
unterziehen wollen, bereits seit einigen 
Jahren diskutiert (vgl. Zinkler et al. 2019; 
Scholten/Haberstroh 2024). Ebenso wur-
de im Jahre 2023 in der Bundesrepublik 
Deutschland ausgehend von Artikel 12 der 
UN-BRK das Betreuungsrecht novelliert, 
wonach eine Betreuungsperson sich nicht 
mehr am Wohl, sondern an Wünschen und 
Interessen der betreuten Person zu orien-
tieren habe (vgl. BMJV 2023). 

In der Forderung, Unterstützung und As-
sistenz zur Freiheit und Selbstbestimmt-
heit zu leisten, liegt nun genau der Punkt, 
der sich mit den vorliegenden Vorschlägen 
zur Erweiterung der Kompetenzen von 
Polizistinnen und Polizisten im Umgang 
mit Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen nicht vereinbaren lässt. Diese 
heben eine sichere, kontrollierte und bere-
chenbare Einsatzbearbeitung hervor. Doch 
kommt man der Forderung der UN-BRK 
nach, Selbstbestimmung und Rechtsfä-
higkeit zu fördern, verlangt das auch, 
anderen als selbstbestimmten Individuen 
zu begegnen, die nicht vollständig abge-
sichert, kontrolliert und berechnet werden 
können. Dieser Blick auf Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen kommt 
generell in der Weise, wie die UN-BRK 
Behinderungen definiert, zum Ausdruck. 
Behindert ist jemand nicht zuerst auf-
grund einer medizinischen Diagnose, die 
auf objektiven Kriterien beruht. Stattdes-
sen wird eine beeinträchtigte Person erst 
aufgrund von gesellschaftlichen Barrieren 
behindert. Deren subjektiven Perspektiven 
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auf Erfahrungen mit gesellschaftlichen 
Barrieren sind deshalb ausschlaggebend 
für ein Verständnis von Behinderung (vgl. 
UN-BRK Artikel 1). Unterstützungsmaß-
nahmen, um Rechte wahrzunehmen und 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben zu können, müssen darauf 
wiederum eingehen (vgl. Barnes 2016, 
Kapitel 6). Daraus folgt, polizeiliches Vor-
gehen, das beruhend auf wissenschaftlich 
fundierten Kenntnissen von Symptomen 
und Kommunikationstechniken Kontrol-
lierbarkeit und Sicherheit erlangen soll, ist 
im Lichte der UN-BRK kritisch zu betrach-
ten. Es fehlt ihm die Perspektive der Betrof-
fenen und könnte somit selbst eine Barriere 
für mehr Selbstbestimmung darstellen.

3.2 Ignoranz und Sorge
Was die Anerkennung von Personen mit 
Beeinträchtigungen „überall als Rechts-
subjekt“ (UN-BRK Art. 12 Abs. 1) mit 
Rechtsfähigkeit stattdessen verlangt, lässt 
sich anhand zweier Vorschläge aus sozial
philosophischer Literatur fassen. Diese 
setzen sich mit den Bedingungen der Ein-
lösung des Anspruchs auf gleiche Rechte 
in demokratischen Gesellschaften ausein-
ander.

Erstens verlangt die Einlösung dieses 
Anspruchs ein Verständnis für Einschrän
kungen und Beeinträchtigungen einiger 
Menschen dabei, ihre Rechte auch tat-
sächlich geltend machen zu können. In 
sozialphilosophischen Diskussionen der 
letzten Jahrzehnte wird diese Problematik 
mit dem Begriff der „Ignoranz“ erläutert 
(vgl. Alcoff 2007; Mills 1997; Mills 2007; 
Pateman 1988). Damit sollen in demokra-
tischen Gesellschaften Lücken diagnos-
tiziert werden, zwischen dem formalen 
Anspruch, allen gleiche Rechte zu garan-
tieren, und einer sozialen Realität, in der 
sich einige in marginalisierten Positionen 
befinden. Diese werden in ihren Rechten 
verletzt, vor allem dahingehend, dass sie 

diese nicht selbstständig geltend machen 
können. Dies kann je nach gesellschaftli-
chem und sozialem Kontext mit sozialer 
Ungleichheit, Rassismus, Geschlechterver
hältnissen, aber eben auch Sichtweisen 
auf Behinderungen und psychische Be-
einträchtigungen einhergehen. Wer also 
davon ausgeht, dass mit dem formalen 
Status von Individuen als Rechtssubjekte 
alles getan ist, der wird nicht wahrnehmen 
können, dass auch Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen Fähigkeiten zur 
Selbstbestimmung besitzen. Dies kann für 
sie in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
Auswirkungen haben, insofern ihnen eine 
eigenständige Lebensführung, also auch 
Teilhabe an Bildung und am Arbeitsmarkt, 
nicht zugetraut und ermöglicht wird. Deren 
Äußerungen werden dann schnell als un-
sinnig, nicht ernstzunehmend aufgefasst. 
Eine direkte Auswirkung dieser Ignoranz 
kann sich in der Polizeiarbeit zeigen, in-
sofern Polizistinnen und Polizisten bei 
einem Einsatz mit einem Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung vorschnell 
zu dem Urteil kommen könnten, es hand-
le sich um eine Person, die sich in einem 
„die freie Willensentscheidung ausschlie-
ßenden Zustand oder sonstiger hilf loser 
Lage“ (PolG NRW 2023 § 39 Abs. 1,1)  
befinde. Betroffene könnten damit als 
hilflose Person behandelt werden, es läge 
eine Ermächtigungsgrundlage für eine In-
gewahrsamnahme gegen deren Willen vor. 
Ignoriert würde die mögliche Fähigkeit 
zur selbstbestimmten Entscheidung, auch 
wenn dafür Unterstützung nötig wäre.

Zweitens schließt sich also die Frage an, 
wie diese Form der Ignoranz überwunden 
werden kann. Hier hilft ein demokratiethe-
oretisches Argument aus der Warte femi
nistischer Ethik und Sozialphilosophie 
weiter. Danach verlangt der Anspruch auf 
gleiche Rechte im demokratischen Rechts-
staat auch eine bestimmte Form sozialer 
Beziehungen. Dem liegt die Kritik an der 
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Voraussetzung von atomistischen, unab-
hängigen, selbstbestimmten Individuen 
zugrunde (vgl. Heath 2005). Diese führe 
dazu, dass soziale Realitäten von Indivi-
duen übersehen werden, da nicht beachtet 
wird, dass alle in verschiedene soziale Be-
ziehungen eingebunden sind, worin Ab-
hängigkeiten und Dominanzverhältnisse 
bestehen. In diesem Bild von Individuen 
als in Beziehungen eingebettet, wird für 
die Notwendigkeit der Gestaltung dieser 
Beziehungen argumentiert, sodass auch 
Personen in marginalisierten Positionen, 
besonders solche mit Beeinträchtigun-
gen, nicht ausgegrenzt, sondern inkludiert 
werden. Das heißt, sie können als Gleiche 
ihre Rechte wahrnehmen und genießen. 
Diese Form von Beziehungen, die nicht 
in formelle Rechtsverhältnisse aufgehen, 
wird mit dem Begriff der Sorge diskutiert. 
Sorge müsse geleistet werden, sodass alle 
ihre Rechte wahrnehmen können, beson-
ders diejenigen, deren Stimme nicht gehört 
wird und die ihre Ansprüche und Rechte 
ohne Unterstützung nicht realisieren und 
wahrnehmen können (vgl. Schwarzenbach 
2009, 105–133; Tronto 2013, 46–64). Diese 
Sorge erschöpft sich somit auch nicht 
darin, in der Kommunikation empathisch 
oder beruhigend zu wirken, wie es ja auch 
beim polizeilichen Umgang mit Menschen 
in psychischen Ausnahmesituationen emp-
fohlen wird. Sie kommt hingegen darin 
zum Ausdruck, Bedürfnissen verletzlicher 
Personen Aufmerksamkeit zu schenken 
(vgl. Shklar 1990, 40–50, 111), ein guter 
Zuhörer zu sein, indem man ihre Anliegen 
besonders ernst nimmt (vgl. Fricker 2010, 
81–85), auch wenn sie für einen selbst 
nicht ganz nachvollziehbar sind, seltsam 
oder komisch wirken. Die Anerkennung 
aller als Rechtssubjekt und rechtsfähig 
kann also gelingen, wenn Ignoranz über-
wunden und Sorgebeziehungen aufgebaut 
werden. Darin wird der andere eben nicht 
mit einem Fokus auf Sicherheit seiner kör-

perlichen Unversehrtheit betrachtet, son-
dern man lässt sich auf ihn ein, als jemand, 
der etwas zu äußern hat, was bisher viel-
leicht nicht bekannt und vernehmbar war.

Um der Forderung der UN-BRK in der 
Polizeiarbeit gerecht zu werden, müssen 
also Ignoranz überwunden und Sorgebe-
ziehungen, in denen die Rechte geachtet 
und die Rechtsfähigkeit unterstützt wird, 
aufgebaut werden. Dies betrifft verschie-
dene gesellschaftliche Bereiche, wie vor al-
lem die bereits in 3.1 genannte gesetzliche 
Betreuung und die Gesundheitsberufe. 
In der Psychiatrie bestehen hierzu, wie 
ebenso in 3.1 in Bezug auf selbstbestim-
mende Entscheidung über medizinische 
Behandlungen genannt, bereits verschie-
dene Ansätze (vgl. Zinkler et al. 2019). 
Es ist allerdings damit noch nicht gesagt, 
dass eine solche Form von Sorge auch in 
der Ausübung des Gewaltmonopols einen 
Platz haben kann. Denn offenbar hat die 
Polizeiarbeit andere Aufgaben und Ziele 
als die genannten Bereiche. Im Folgenden 
soll dagegen ein Vorschlag formuliert wer-
den, wie Sorge in die Polizeiarbeit inte
griert werden könnte.

4.	AUFGABE VON KONTROLLE 
UND KOOPERATION

4.1 Sorge statt Kontrolle
Wie kann in der Polizeiarbeit Sorge geleis-
tet werden? Zunächst ist zu betonen, dass 
das mehr bedeutet, als dass Polizistinnen 
und Polizisten sich ihrem Gegenüber bür-
gernah und fürsorglich geben. Denn es be-
trifft den Anspruch, allen gleiche Rechte 
zu garantieren. Demnach bedeutet Sorge 
für Polizistinnen und Polizisten erstens, 
staatliche Herrschaft auszuüben, indem sie 
ihr Vorgehen in den Rechten derjenigen, 
denen sie in ihrer Arbeit gegenüberstehen, 
begründen. Das verlangt Kontrolle, damit 
den primären Fokus auf Sicherheit, auf-
zugeben, sich stattdessen dem anderen 
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auszusetzen, beispielsweise in seiner Ver-
wahrlosung, den aus der eigenen Perspek-
tive nicht immer sinnvollen Plänen und den 
vielleicht seltsam wirkenden Äußerungen. 
Dies ist die Bedingung dafür, dass sich die 
Sorge an den Rechten der anderen ausrich-
tet, nicht paternalistisch über deren Kopf 
hinweg entschieden wird oder zugunsten 
anderer Interessen, etwa denen an einer 
„sauberen Innenstadt“ ohne störende Per-
sonen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen. Zugleich wird damit für Polizistinnen 
und Polizisten Eigensicherung nicht irre-
levant. Denn Sorge bedeutet nicht zwin-
gend, eine körperliche Nähe aufzubauen, 
wobei Gefahren entstehen können. Dies-
bezüglich ist eher mehr Distanz gefragt, 
auch in dem Sinne, dass Polizistinnen und 
Polizisten nicht vorschnell einen Eingriff 
mit körperlichem Zwang vollziehen. Doch 
überdies impliziert das Aufgeben von 
Kontrolle nicht, Menschen ihrem Schick-
sal einfach zu überlassen, sondern eine 
Sorgebeziehung im Angesicht des anderen 
aufzubauen. Die Forderung der UN-BRK, 
die Rechtsfähigkeit zu stärken, bedeutet 
eben gerade Folgendes in der Polizeiar-
beit: Kontrolle abzugeben und dennoch 
sich um den anderen zu sorgen, damit er 
seine Rechte und die daraus hervorgehen-
den Ansprüchen auch wahrnehmen kann.

Anhand eines Einsatzszenarios im Wach- 
und Wechseldienst kann dies konkretisiert 
werden:

Ein älterer Mann steht in der Fußgän-
gerzone einer mittelgroßen Stadt längere 
Zeit vor einer Bankfiliale, spricht dabei 
Kunden an. Eine Mitarbeiterin der Bank 
versucht den Mann anzusprechen, wird 
jedoch mit für sie wirren und aggressiv 
wirkenden Gesten abgewiesen. Sie ruft da-
raufhin die Polizei. Die Leitstelle vergibt 
den Einsatz an eine Polizeibeamtin und 
einen Polizeibeamten mit dem Hinweis, 
die Melderin berichte von einem älteren 
verwirrten Herrn, der auf Ansprache ag-

gressiv reagiere, vermutlich eine „Hilo“5.
Sorge zeigen die Polizeibeamtin und 

der Polizeibeamte im Umgang mit der 
Informationslage, der Wahrnehmung der 
betroffenen Person und dem Verständnis 
ihrer Verantwortung in der Situation:

	u Sie betrachten die Situation nicht einsei-
tig auf selbst- oder fremdgefährdendes 
Verhalten des Mannes, sondern achten 
und unterstützen auch seine Freiheit 
und Entscheidungsfähigkeit.

	u Sie leiten aus den Einschätzungen der 
Melderin und der Leitstelle, es handle 
sich um eine demente, hilflose und ver-
mutlich aggressive Person, nicht ab, wie 
weiter vorzugehen sei, sondern machen 
sich ein eigenes Bild vom Zustand und 
den Fähigkeiten des Mannes.

	u Sie gehen nicht davon aus, dass die Situ-
ation notwendig mit einem polizeilichen 
Eingriff aufgelöst werden muss, son-
dern sehen die Option, dass der Mann 
aus eigener Entscheidung in die Stadt 
gefunden hat und auch, gegebenenfalls 
mit Unterstützung, selbst wieder zu-
rückfinden könnte.

Diese Punkte verdeutlichen, was Abgabe 
von Kontrolle und gleichzeitige Sorge in 
der Polizeiarbeit bedeuten kann. Ohne 
die Verneinung bestimmter Optionen im 
polizeilichen Vorgehen, dem „nicht“, wäre 
ein bestimmter Verlauf – im Sinne des 
Primats von Kontrolle und Sicherung (vgl. 
Abschnitt 2) – vorgezeichnet. Sein ver-
meintlich aggressives Verhalten bekäme 
besondere Aufmerksamkeit. Der Mann 
würde als „Hilo“ behandelt und nach 
Hause, ins Heim oder eine sonstige Unter-
bringung gebracht, sodass keine Schäden 
für seine körperliche Unversehrtheit ent-
stehen und keine Gefahren von ihm aus
gehen. Dieser Verlauf kann immer noch 
eine Option sein, aber eben nur eine. Denn 
Sorge zu leisten, sodass der Mann sei-
ne Rechte wahrnehmen kann, besonders 
das Recht auf Selbstbestimmung, heißt 
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verschiedene Verläufe zu sehen; also die 
Alternativen zu den verneinten Optionen. 
Die Frage, ob jemand weiß, wie er nach 
Hause kommt, ob er Verwandte anrufen 
möchte und dazu in der Lage ist, kann 
hiervon bereits ein Ausdruck sein, gege-
benenfalls mit Unterstützung beim Suchen 
nach dem Ausweis oder dem Anruf bei 
Angehörigen. Hierbei können Kenntnisse 
typischer Symptome und Kommunika
tionshilfen hinsichtlich verschiedener Be-
einträchtigungen vorteilhaft sein. Doch ist 
dieses Wissen dann Mittel zum Zweck, um 
ein dialogisches Geschehen zur Findung 
einer kooperativen Lösung zu gestalten.

4.2 Sorge durch Kooperation
Wer bei der Erfüllung seines Dienstes zu 
Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen in Sorgebeziehungen steht, steht 
in einer Beziehung von Person zu Per-
son, verbleibt jedoch in den Grenzen des 
eigenen Arbeitsauftrages, das heißt der 
jeweiligen Befugnisse und Kompetenzen. 
Folglich tut sich für Polizistinnen und 
Polizisten eine Lücke auf. Sie sehen die 
Ansprüche und Bedürfnisse des ganzen 
Menschen, können aber nur auf einen 
Teil davon selbst eingehen. Das heißt, sie 
können Maßnahmen ergreifen, damit eine 
Person mit einer psychischen Beeinträch-
tigung in ihrem Recht auf körperliche Un-
versehrtheit und auf Bewegungsfreiheit 
geschützt wird. Aber sie können selbst 
nicht für eine dauerhafte geeignete Un-
terkunft, medizinische Versorgung, den 
Umgang mit einer Suchterkrankung oder 
Unterstützung bei familiären Problemen 
sorgen. Daraus folgt nun aber wiederum 
nicht, dass sie mit ihrer eigenen Unfähig-
keit, über ihre Kompetenzen hinaus nicht 
weiterhelfen zu können, leben müssen. 
Denn Sorgen in Grenzen des eigenen be-
ruflichen Auftrags ist verbunden mit der 
Vermittlung an andere Berufsgruppen und 
Organisationen. 

Nur durch Vermittlung und in Koopera-
tion können Sorgebeziehungen im beruf-
lichen Handeln in einer hochdifferenzier-
ten demokratischen Gesellschaft gelingen. 
Erst dadurch wird Sorge für den ganzen 
Menschen geleistet, während man gleich-
zeitig in den Grenzen der eigenen Aufga-
ben und Kompetenzen verbleibt. Dies kann 
wiederum an einem im Wach- und Wech-
seldienst in deutschen Großstädten mögli-
chen Einsatzszenario erläutert werden:

Eine junge Frau mit psychischen Be-
einträchtigungen, verbunden mit einer 
Suchterkrankung, wird in einer Innenstadt 
immer wieder auffällig, durch ein ver-
wahrlostes Äußeres, Urinieren im öffent-
lichen Raum sowie laute Selbstgespräche. 
Geschäftsleute und Passanten rufen im-
mer wieder die Polizei, die vereinzelt Ord-
nungswidrigkeiten aufnimmt und Platz-
verweise erteilt. Die Polizistinnen und 
Polizisten der lokalen Wache kennen die 
Frau bereits und beobachten eine zuneh-
mende Verwahrlosung, befürchten, dass 
sie ohne weitere Hilfe sterben könnte. Ein 
Bericht an ein Gericht mit der Anregung, 
sie unter gesetzliche Betreuung zu stellen, 
wurde mit dem Verweis auf ihr Recht auf 
Selbstbestimmung und das daraus folgen-
de Recht auf Verwahrlosung (vgl. BGH 
2019) abgelehnt.

Sorge wird von Polizistinnen und Polizis-
ten bei solchen Einsätzen geleistet, wenn 
sie die Grenzen ihrer Handlungsmöglich-
keiten deutlich machen und zugleich die 
Kompetenzen anderer Organisationen und 
Berufsgruppen berücksichtigen:

	u Sie wissen, dass sie nicht immer die 
Erwartungen von Meldern, also Ge-
schäftsleuten und Passanten, erfüllen 
können. Auch die junge Frau muss vor 
Einschränkungen ihrer Freiheit durch 
andere geschützt werden, auch wenn sie 
auf viele belästigend oder störend wirkt.

	u Sie wissen, dass sie lediglich bei Ord-
nungswidrigkeiten oder konkreten 
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Fremdgefährdungen handeln können. 
Die im Zusammenhang mit der psychi-
schen Beeinträchtigung und Suchter-
krankung bestehenden Selbstgefähr-
dungen müssen aber auch hingenommen 
werden, da eine Person ein Recht auf 
Verwahrlosung hat und nur auf Grund-
lage ihrer Zustimmung durch andere 
Stellen Hilfe geleistet werden kann.  

	u Sie wissen, dass ihre Kompetenzen und 
Befugnisse nicht die richtigen sind, um 
der jungen Frau dauerhaft zu helfen. Bei 
der Übergabe und Vermittlung an an-
dere Organisationen und Institutionen 
können sie aber eine wichtige Rolle 
spielen.

Die Kenntnisse der Grenzen des eigenen 
Handelns liegen einerseits in den Rechten 
der Person selbst, da ohne Fremdgefähr-
dung, unmittelbare Selbstgefährdung, das 
Vorliegen einer Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit (Urinieren im öffentlichen 
Raum) keine polizeiliche Maßnahme ge-
rechtfertigt werden kann. Dennoch sehen 
sie, dass die junge Frau durch ihre Le-
benslage und Suchterkrankung in näherer 
Zeit sterben könnte, in jedem Fall aber 
Unterstützung benötigt. Doch zur Sorge 
gehört hier auch anzuerkennen, wenn 
sie diese nicht annehmen will. Trotz des 
möglichen Unverständnisses für deren 
Verhalten, beinhaltet dies dennoch, sie 
auch vor Passanten und Geschäftsleuten, 
die sich belästigt oder bedroht fühlen, zu 
schützen. Das kann auch bedeuten, die-
se auf Freiheitsrechte jener hinzuweisen 
(vgl. Thatcher 2024). Andererseits liegen 
Grenzen des eigenen Handelns in den Zu-
ständigkeiten und Kompetenzen anderer 
Organisationen und Berufe, die im staatli-
chen Auftrag Hilfe leisten (vgl. Wittmann 
2021; Schönstedt 2016). Im Fall der jun-
gen Frau könnte also eine Vermittlung zu 
Stellen der Sozialen Arbeit, etwa Drogen-
hilfe, oder zu sozialen und psychiatrischen 
Diensten ein Ausdruck von Sorge sein. 

Dies kann auch in Form von Berichten, die 
oft das Tätigwerden anderer mit beeinflus-
sen, geschehen. Auch verlangt dies mit-
unter, anderen Berufsgruppen und deren 
Organisationen nicht unkritisch entgegen 
zu treten. Das heißt etwa, auf Anzeichen 
von Gewalt oder Zwang zu achten, wenn 
jemand in ein Pflegeheim gebracht oder in 
eine Psychiatrie eingewiesen wird.

5.	FAZIT
Ausgehend von Artikel 12 der UN-BRK 
zeigt sich, dass vorliegende Analysen 
und Konzepte zum polizeilichen Um-
gang mit Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen vorschnell rechtliche 
Überlegungen aussparen. Beim Fokus auf 
Symptomkenntnisse und kommunikative 
Fähigkeiten zwecks einer sicheren und 
kontrollierten Einsatzbewältigung wird 
das Recht auf Freiheit und Selbstbestim-
mung Betroffener somit nicht ausreichend 
beachtet. Dies ist nach der Forderung in 
Artikel 12 der UN-BRK, alle als Rechts-
subjekt und rechtsfähig anzuerkennen, 
jedoch zentral. Um diese in Polizeieinsät-
zen mit Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen umzusetzen, ist hingegen 
eine Praxis der Sorge, die auf die Wahrneh-
mung und Unterstützung marginalisierter 
Menschen abzielt, in die Polizeiarbeit zu 
integrieren. Diese verlangt mitunter Be-
troffene vor Meldern zu schützen und auch 
auszuhalten, dass Selbstgefährdungen ge-
wollt eingegangen werden. Ebenso ver-
langt dies von Polizistinnen und Polizis-
ten, die eigene Rolle bei der Kooperation 
mit anderen helfenden Organisationen und 
Berufsgruppen zu betonen. 

Nicht gezeigt wurde hier, wie alternative 
Konzepte für die Aus- und Fortbildung 
der Polizei zum verbesserten Umgang mit 
Menschen mit psychischen Beeinträch
tigungen dann aussehen müssten. Es 
wurden lediglich die Grundlagen hierfür 
reflektiert.
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1 Eine Reflexion der Erfahrungen eines 

Betroffenen-Angehörigen findet sich in 

Steffens 2023.
2 Allgemein wird die UN-Behinderten

rechtskonvention in Bezug auf die 

Polizeiarbeit in McNamara 2021 und 

John 2024 thematisiert.
3 „Menschen mit psychischen Ausnah-

mesituationen“, von denen das Konzept-

papier spricht, sind nicht in allen Fällen 

gleichzusetzen mit „Menschen mit psy-

chischen Beeinträchtigungen“. Die ge-

naue medizinische Differenzierung ist 

für die weiteren Ausführungen jedoch 

nicht ausschlaggebend.
4 Für eine allgemeine Darstellung des 

Falls aus verschiedenen Perspektiven 

vgl. Blasberg 2024.
5 „Hilo“ ist eine in der Polizei verbreitete 

Abkürzung für „hilflose Person“, die da-

durch definiert ist, dass sie sich in einem 

die freie Willensbestimmung ausschlie-

ßenden Zustand oder einer hilf losen 

Lage befindet.
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